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Inhalt 1. Rechtsverordnung der Stadt Plauen über die verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2012 nach § 
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§ 8 Absatz 2 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Ladenöffnungsgesetz – SächsLadÖffG) vom 01. Dezember 2010 (Artikel 1 des Gesetzes über 

die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen und zur Änderung des Gesetzes über Sonn- und 

Feiertage im Freistaat Sachsen vom 01. Dezember 2010 [SächsGVBl. S. 338])  
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keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

 

Bußgeldstelle/allgemeines Polizeirecht 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die 1. Rechtsverordnung der Stadt Plauen über die verkaufsoffenen 

Sonntage für das Jahr 2012 nach § 8 Absatz 2 Sächsisches Ladenöffnungsgesetz. 

 

 

 

 

 



 

Sachverhalt: 
 

Mit Schreiben vom 27.10.2011 stellte Herr Biller, Geschäftsleiter der Firma Möbelcenter Biller GmbH, einen 

Antrag zum Erlass einer Rechtsverordnung für die Öffnung seines Ladengeschäftes in 08523 Plauen, Rosa-

Luxemburg-Platz 7, für Sonntag, den 4. März 2012, anlässlich des „17. Europäischen Bauernmarktes“ in der 

Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 

Weiterhin beantragte mit Schreiben vom 17.11.2011 auch Herr Schreiber, Geschäftsführer der Media Markt 

TV-Hifi-Elektro GmbH Plauen, den Erlass einer Rechtsverordnung für die Öffnung seiner Verkaufsstelle in 

08527 Plauen, Dürerstraße 28, für Sonntag, den 4. März 2012, anlässlich des „17. Europäischen Bauern-

marktes“ in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 

Ein weiterer Antrag auf Sonntagsöffnung ging mit Schreiben vom 18.11.2011 ein. Hier beantragte  

Herr Brückner, Centermanager des Einkaufscenter Plauen Park, den Erlass einer Rechtsverordnung für die 

Öffnung seines Centers in 08525 Plauen OT Kauschwitz, Alte Jößnitzer Straße 30 (einschließlich Praktiker), 

für Sonntag, den 4. November 2012, anlässlich des „18-jährigen Jubiläums des Plauen Parks“ in der Zeit von 

12:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 

Zudem beantragte Herr Brückner am 13.12.2011 den Erlass einer Rechtsverordnung für eine  Sonntagsöffnung 

des Einkaufscenters Elster Park, Äußere Reichenbacher Straße 64 in 08529 Plauen, am Sonntag, den  

1. April 2012, anlässlich des „ 17-jährigen Jubiläums des Elster Parks“ in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 

Das Gesetz über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Ladenöffnungsgesetz – 

SächsLadÖffG) sieht grundsätzlich vor, dass eine Öffnung an Sonntagen nicht möglich ist (§ 3 Abs. 1 und 2 

SächsLadÖffG), soweit nichts anderes bestimmt wird. 

 

Jedoch werden die Gemeinden gemäß § 8 Abs. 2 SächsLadÖffG ermächtigt, die Öffnung von Verkaufsstellen 

abweichend von § 3 Abs. 2 aus Anlass besonderer regionaler Ereignisse an einem weiteren Sonntag je 

Kalenderjahr (unabhängig von § 8 Abs. 1) zwischen 12:00 und 18:00 Uhr zu gestatten, soweit die Verkaufs-

stellen von dem Ereignis betroffen sind.  

 

Die Sonntagsöffnungen werden wie folgt begründet: 

 

04.03.2012 – Europäischer Bauernmarkt, Möbelcenter Biller 

Der Europäische Bauernmarkt findet vom 03.03.2012 bis 10.03.2012 bereits zum 17. Mal in Plauen statt. Er ist 

sachsenweit und im thüringischen und oberfränkischen Einzugsgebiet der Stadt eine einmalige Veranstaltung 

und in den zurückliegenden Jahren zu einer Tradition und zu einem der Alleinstellungsmerkmale der Stadt 

Plauen geworden. 

 

Bis jetzt meldeten acht europäische Länder ihre Teilnahme an. Die Teilnahme von sechs weiteren Ländern ist 

noch nicht sicher.  

 

Als traditioneller Veranstaltungsort für den Europäischen Bauernmarkt hat sich in den vergangenen Jahren die 

Veranstaltungshalle des Möbelhauses Biller etabliert. Das Möbelhaus ist einer der Initiatoren des Europäischen 

Bauernmarktes in Plauen und nach wie vor wesentlicher Bestandteil des Organisationsteams. 

 

04.03.2012 – Europäischer Bauernmarkt, Media Markt Plauen 

Herr Schreiber begründet den oben genannten Anlass in seinem Antrag als bedeutendes regionales Ereignis. 

Weiterhin führt er aus, dass der Media-Markt Plauen, bezugnehmend auf das Ereignis, mit einer 

entsprechenden großen Werbekampagne und Aktionen mit Eventcharakter den Europäischen Bauernmarkt 

unterstützen wird. 

 

Außerdem endet am Sonntag, den 04.03.2012 die Vogtlandradio-/Mediamarkt-Aktion 2012 mit der Ziehung 

der Preisträger eines Gewinnspiels.  

 

 

 

 

 



01.04.2012 – 17-jähriges Jubiläum des Elster Parks, Einkaufcenter Elster Park  

Das Einkaufscenter Elster Park wurde im Frühjahr des Jahres 1995 eröffnet. Aus diesem Grund wird 

beabsichtigt, das 17-jährige Bestehen des Einkaufscenters mit einer regional bedeutsamen Feierlichkeit zu 

begehen, begründet Herr Brückner. Es sollen zahlreiche Aktionen für Kinder und junge Familien durchgeführt 

werden. Ein bekannter Musiker wird für diesen Tag engagiert. Darüber hinaus wird es zahlreiche andere 

Aktionen geben. 

 

04.11.2012 – 18-jähriges Jubiläum des Plauen Parks, Einkaufcenter Plauen Park  

Das Einkaufscenter Plauen Park wurde im Herbst des Jahres 1994 eröffnet. Aus diesem Grund wird 

beabsichtigt, das 18-jährige Bestehen des Einkaufscenter mit einer regional bedeutsamen Feierlichkeit zu 

begehen. Neben zahlreichen Aktionen soll, wie im Jahr 2011, die Miss und der Mister Plauen gewählt werden, 

erläutert Herr Brückner in seinem Antrag.  

 

Die Gestattung einer solchen Sonntagsöffnung erfolgt durch Rechtsverordnung, in der das von dem Ereignis 

betroffene Gebiet zu bezeichnen ist; damit ist die Möglichkeit dieser Sonntagsöffnung für das betroffene Gebiet 

verbraucht. Die Öffnung von Verkaufsstellen aus Anlass besonderer regionaler Ereignisse ist innerhalb einer 

Gemeinde nur an bis zu acht Sonntagen je Kalenderjahr zulässig.  

 

In Vorbereitung zum Erlass der Rechtsverordnung wurden der Handelsverband Sachsen e. V., ver.di Bezirk 

Vogtland-Zwickau, die Ev.-Luth. Superintendentur Plauen, die Römisch-Katholische Pfarrei Herz-Jesu und die 

IHK Südwestsachsen (Regionalkammer Plauen) angehört. 

 

Somit wäre eine Öffnung von Verkaufsstellen aus Anlass besonderer regionaler Ereignisse nach § 8 Abs. 2 nur 

noch an vier weiteren Sonntagen möglich, jedoch nicht mehr für die in der Rechtsverordnung bezeichneten 

Verkaufsstellen. 
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     EUR 

 

 

 ist erfolgt 

 

 ist nicht erforderlich,  

da Haushaltsmittel im 

Haushaltsjahr zur 
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Veranschlagung 
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 20  20    

  

 

 

Beratungsergebnis: 
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